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Stellungnahme des DNEbM zu EbM und Leitlinien  
Evidenzbasierte Medizin bedeutet nicht ungeprüftes Befolgen von Leitlinien. 
 

In den Medien wird immer wieder der Eindruck erweckt als wäre evidenzbasierte Medizin 
gleichzusetzen mit Befolgen von Leitlinien. Das ist ein Irrtum. Ein aktuelles Beispiel dazu 
ist der Bericht von Harro Albrecht in DIE ZEIT (1). 

Evidenzbasierte Medizin (EbM) ist die Integration von bestverfügbarer wissenschaftlicher 
Erkenntnis, klinischer Expertise und Patientenwerten. Klinische Expertise definiert sich in 
diesem Kontext als die Fähigkeit, medizinisches Wissen unter Berücksichtigung der spezi-
fischen Bedingungen und Präferenzen des Patienten zu nutzen, um dem Patienten opti-
male Entscheidungen zu ermöglichen (2). 

Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (DNEbM) nennt in seinem „mission and 
vision statement“ die evidenzbasierte informierte und partizipative Patientenentscheidung 
als ein vorrangiges Ziel (www.ebm-netzwerk.de/wer-wir-sind/vision-mission). Das Patien-
tenrechtegesetz aus dem Jahr 2013 legitimiert den Anspruch der Patienten und Patientin-
nen auf eine Aufklärung, die eine informierte Partizipation an medizinischen Entscheidun-
gen erlaubt (www.patienten-rechte-gesetz.de). Kürzlich wurde im Deutschen Ärzteblatt so-
gar gefordert die „informierte Patientenentscheidung“ als patientenrelevanten Ergebnis-
parameter bei der Nutzenbewertung gleichwertig zu Mortalität, Morbidität und Lebensquali-
tät anzuerkennen (3). 

Leitlinien versuchen den aktuellen Wissensstand für Ärzte aufzubereiten und sprechen 
Handlungsempfehlungen aus. Obwohl es in Deutschland erhebliche Bemühungen gibt, 
Leitlinien nach den Kriterien der Evidenzbasierten Medizin zu entwickeln, gibt es weiterhin 
oftmals Interessenkonflikte und methodische Schwächen der Leitlinien. Aber auch Emp-
fehlungen, die in qualitativ hochwertigen Leitlinien ausgesprochen werden, müssen durch 
den Arzt auf ihre Anwendbarkeit geprüft werden. 

Nach dem Konzept der EbM ist die Rolle des Arztes abzuwägen, welche der wissen-
schaftsbasierten Optionen für den individuellen Patienten aus medizinischer Sicht in Frage 
kommen. Er muss prüfen, ob die Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien bzw. den 
Leitlinien auf den individuellen Patienten mit seinen spezifischen Begleiterkrankungen oder 
Lebensbedingungen übertragbar und anwendbar sind. Beispielsweise können Patienten 
mit einer begrenzten Lebenserwartung durch Alter oder schwere Begleiterkrankungen von 
präventiven Verfahren meist nicht mehr profitieren, werden jedoch durchaus den uner-
wünschten Nebenwirkungen und Risiken der Behandlungen ausgesetzt. Die Abschätzung 
der Prognose des individuellen Patienten im Kontext der Evidenz ist eine der wichtigsten 
und verantwortungsvollsten ärztlichen Tätigkeiten (4). 
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Schließlich muss der Patient in die Entscheidung mit einbezogen werden (5). Dies gilt vor 
allem für planbare Entscheidungen und für medizinische Eingriffe, zu denen es mehrere 
Behandlungswege gibt. In jedem Fall muss erklärt werden, wie der Verlauf der Beschwer-
den bzw. der Krankheit wäre, wenn keine Intervention erfolgen würde. Dazu müssen evi-
denzbasierte Informationen präsentiert werden mit Angaben zum persönlichen Risiko, al-
len Behandlungsmöglichkeiten, einschließlich der Option der Nicht-Behandlung, sowie den 
Erfolgsaussichten und den möglichen Risiken. Die Informationen müssen vollständig, un-
abhängig und verständlich sein. Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin hat 
hierzu eine Anleitung zur Erstellung solcher Patienteninformationen in der Guten Praxis 
Gesundheitsinformation (GPGI) veröffentlicht (6). 

Die Qualität ärztlichen Handelns kann daher nicht am Grad der Befolgung von Empfehlun-
gen in medizinischen Leitlinien gemessen werden. Vielmehr muss berücksichtigt werden, 
in welchem Ausmaß dem Patienten informierte Entscheidungen zu evidenzbasierten Be-
handlungswegen ermöglicht werden (5,7). 

Voraussetzung für eine Umsetzung von patientenorientierter Medizin ist, dass die Ärzte die 
notwendigen Kompetenzen der EbM beherrschen und diese unabhängig von kommerziel-
len Interessen anwenden. Hierzu gibt es erheblichen Optimierungsbedarf. 
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